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RS OGH 1990/1/9 10ObS369/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1990

Norm

ASVG §255 Bb

Rechtssatz

Der Kernbereich der Ausbildung einer ländlichen Hauswirtschaftsgehil3n umfaßt die quali3zierte wirtschaftliche

Führung eines großen Haushalts und die Personenbetreuung. Kenntnisse in Tierhaltung und im Ackerbau werden

anders als bei der Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter nur in Grundzügen vermittelt.

Entscheidungstexte

10 ObS 369/89
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